
 
 
 

Landratsamt Gotha 
Kreistagsbüro 
18.-März-Straße 50 
99867 Gotha 

 
Gotha, den 15.09.2017 

 
 
Anfrage: 2. Entwurf des Sachlichen Teilplanes „Windenergie“  
 
 
Infolge des Urteiles des Thüringer Oberverwaltungsgerichtes vom 27.05.2015 und der damit 
verbundenen Unwirksamkeit der Vorranggebiete Windenergie erfolgte die Aufstellung des 
Sachlichen Teilplanes „Windenergie“. Über 6.000 Stellungnahmen und Unterschriften gingen 
im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Entwurf im Zeitraum vom 07.03.2016 bis 
einschließlich 10.05.2016 ein. Der 2. Entwurf des Sachlichen Teilplanes „Windenergie“ 
wurde am 05.09.2017 durch die Planungsversammlung beschlossen (PLV 22/02/17). 
 
Ich frage den Landrat: 
 

1. Welche Veränderungen (im Vergleich vom 1. zum 2. Entwurf) ergeben sich für den 
Landkreis Gotha –welche Chancen und Risiken für die Entwicklung unseres 
Landkreises sind erkennbar? 

2. Welche Position vertritt der Landkreis zum vorliegenden Entwurf? Inwieweit erfolgte 
ein Austausch mit Städten und Gemeinden im Landkreis, die mindestens auch 
Stellungnahmen im o.g. Zeitraum eingereicht haben. 

3. Im Nordwesten unseres Landkreises befindet sich der größte Windpark Thüringens 
(Windvorranggebiet W-3-Wangenheim bis Ballstädt) mit einer Gesamtleistung von 
130,1 MW. In unmittelbarer Nähe soll ein weiteres (bestehendes) Windvorranggebiet 
(W-2-Brüheim) vergrößert werden. 
Durch welche Maßnahmen will der Landkreis Gotha einen „vertretbaren“ Ausbau von 
Windenergie unterstützen, was auch, insbesondere im Windvorranggebiet W-2-
Brüheim, eine Vermeidung weiterer Windkraftanlagen bedeuten sollte? Wie definiert 
der Landkreis eine solche vertretbare Lösung mit Blick auf das Kreisgebiet? Welche 
Gesichtspunkte, u.a. zumutbare Belastungen für Bürgerinnen und Bürger, 
Naturschutz, bezieht der Landkreis dabei in seinem Abwägungsprozess ein? 

 
Ich bitte um schriftliche Beantwortung der Anfrage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Sebastian Schreiner 
stellv. Fraktionsvorsitzender 
 


